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Aktienurkunden ausgegeben, so verbriefen sie bis zu ihrer Aushändigung an
die Hauptgesellschaft nur den Anspruch auf Abfindung.

§ 320b Abfindung der ausgeschiedenen Aktionäre. (1) 1 Die aus-
geschiedenen Aktionäre der eingegliederten Gesellschaft haben Anspruch auf
angemessene Abfindung. 2 Als Abfindung sind ihnen eigene Aktien der
Hauptgesellschaft zu gewähren. 3 Ist die Hauptgesellschaft eine abhängige
Gesellschaft, so sind den ausgeschiedenen Aktionären nach deren Wahl eigene
Aktien der Hauptgesellschaft oder eine angemessene Barabfindung zu gewäh-
ren. 4Werden als Abfindung Aktien der Hauptgesellschaft gewährt, so ist die
Abfindung als angemessen anzusehen, wenn die Aktien in dem Verhältnis
gewährt werden, in dem bei einer Verschmelzung auf eine Aktie der Gesell-
schaft Aktien der Hauptgesellschaft zu gewähren wären, wobei Spitzenbeträge
durch bare Zuzahlungen ausgeglichen werden können. 5 Die Barabfindung
muß die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlußfassung ihrer
Hauptversammlung über die Eingliederung berücksichtigen. 6 Die Barabfin-
dung sowie bare Zuzahlungen sind von der Bekanntmachung der Eintragung
der Eingliederung an mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen; die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
(2) 1 Die Anfechtung des Beschlusses, durch den die Hauptversammlung

der eingegliederten Gesellschaft die Eingliederung der Gesellschaft beschlos-
sen hat, kann nicht auf § 243 Abs. 2 oder darauf gestützt werden, daß die von
der Hauptgesellschaft nach § 320 Abs. 2 Nr. 2 angebotene Abfindung nicht
angemessen ist. 2 Ist die angebotene Abfindung nicht angemessen, so hat das
in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes1) bestimmte Gericht auf Antrag die an-
gemessene Abfindung zu bestimmen. 3 Das gleiche gilt, wenn die Haupt-
gesellschaft eine Abfindung nicht oder nicht ordnungsgemäß angeboten hat
und eine hierauf gestützte Anfechtungsklage innerhalb der Anfechtungsfrist
nicht erhoben oder zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen worden
ist.

§ 321 Gläubigerschutz. (1) 1 Den Gläubigern der eingegliederten Gesell-
schaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der
Eingliederung in das Handelsregister bekanntgemacht worden ist, ist, wenn
sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck
melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen kön-
nen. 2 Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung auf dieses
Recht hinzuweisen.
(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu,

die im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung
aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem
Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

§ 322 Haftung der Hauptgesellschaft. (1) 1 Von der Eingliederung an
haftet die Hauptgesellschaft für die vor diesem Zeitpunkt begründeten Ver-
bindlichkeiten der eingegliederten Gesellschaft den Gläubigern dieser Gesell-
schaft als Gesamtschuldner. 2 Die gleiche Haftung trifft sie für alle Verbind-

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen §§ 320b–322 AktG 1

1)Nr. 5.
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lichkeiten der eingegliederten Gesellschaft, die nach der Eingliederung be-
gründet werden. 3 Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber
unwirksam.
(2) Wird die Hauptgesellschaft wegen einer Verbindlichkeit der eingeglie-

derten Gesellschaft in Anspruch genommen, so kann sie Einwendungen, die
nicht in ihrer Person begründet sind, nur insoweit geltend machen, als sie von
der eingegliederten Gesellschaft erhoben werden können.
(3) 1 Die Hauptgesellschaft kann die Befriedigung des Gläubigers verwei-

gern, solange der eingegliederten Gesellschaft das Recht zusteht, das ihrer
Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten. 2 Die gleiche
Befugnis hat die Hauptgesellschaft, solange sich der Gläubiger durch Auf-
rechnung gegen eine fällige Forderung der eingegliederten Gesellschaft be-
friedigen kann.
(4) Aus einem gegen die eingegliederte Gesellschaft gerichteten vollstreck-

baren Schuldtitel findet die Zwangsvollstreckung gegen die Hauptgesellschaft
nicht statt.

§ 323 Leitungsmacht der Hauptgesellschaft und Verantwortlichkeit
der Vorstandsmitglieder. (1) 1 Die Hauptgesellschaft ist berechtigt, dem
Vorstand der eingegliederten Gesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesell-
schaft Weisungen zu erteilen. 2 § 308 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, §§ 309, 310
gelten sinngemäß. 3 §§ 311 bis 318 sind nicht anzuwenden.
(2) Leistungen der eingegliederten Gesellschaft an die Hauptgesellschaft

gelten nicht als Verstoß gegen die §§ 57, 58 und 60.

§ 324 Gesetzliche Rücklage. Gewinnabführung. Verlustübernahme.
(1) Die gesetzlichen Vorschriften über die Bildung einer gesetzlichen

Rücklage, über ihre Verwendung und über die Einstellung von Beträgen in
die gesetzliche Rücklage sind auf eingegliederte Gesellschaften nicht an-
zuwenden.
(2) 1 Auf einen Gewinnabführungsvertrag, eine Gewinngemeinschaft oder

einen Teilgewinnabführungsvertrag zwischen der eingegliederten Gesellschaft
und der Hauptgesellschaft sind die §§ 293 bis 296, 298 bis 303 nicht an-
zuwenden. 2 Der Vertrag, seine Änderung und seine Aufhebung bedürfen der
schriftlichen Form. 3 Als Gewinn kann höchstens der ohne die Gewinnabfüh-
rung entstehende Bilanzgewinn abgeführt werden. 4 Der Vertrag endet spätes-
tens zum Ende des Geschäftsjahrs, in dem die Eingliederung endet.
(3) Die Hauptgesellschaft ist verpflichtet, jeden bei der eingegliederten

Gesellschaft sonst entstehenden Bilanzverlust auszugleichen, soweit dieser den
Betrag der Kapitalrücklagen und der Gewinnrücklagen übersteigt.

§ 325 (aufgehoben)

§ 326 Auskunftsrecht der Aktionäre der Hauptgesellschaft. Jedem
Aktionär der Hauptgesellschaft ist über Angelegenheiten der eingegliederten
Gesellschaft ebenso Auskunft zu erteilen wie über Angelegenheiten der
Hauptgesellschaft.

§ 327 Ende der Eingliederung. (1) Die Eingliederung endet

1 AktG §§ 323–327 Aktiengesetz
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1. durch Beschluß der Hauptversammlung der eingegliederten Gesellschaft,
2. wenn die Hauptgesellschaft nicht mehr eine Aktiengesellschaft mit Sitz im
Inland ist,

3. wenn sich nicht mehr alle Aktien der eingegliederten Gesellschaft in der
Hand der Hauptgesellschaft befinden,

4. durch Auflösung der Hauptgesellschaft.
(2) Befinden sich nicht mehr alle Aktien der eingegliederten Gesellschaft in

der Hand der Hauptgesellschaft, so hat die Hauptgesellschaft dies der einge-
gliederten Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(3) Der Vorstand der bisher eingegliederten Gesellschaft hat das Ende der

Eingliederung, seinen Grund und seinen Zeitpunkt unverzüglich zur Ein-
tragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft anzumelden.
(4) 1 Endet die Eingliederung, so haftet die frühere Hauptgesellschaft für

die bis dahin begründeten Verbindlichkeiten der bisher eingegliederten Ge-
sellschaft, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende der Einglie-
derung fällig und daraus Ansprüche gegen die frühere Hauptgesellschaft in
einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten
Art festgestellt sind oder eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungs-
handlung vorgenommen oder beantragt wird; bei öffentlich-rechtlichen Ver-
bindlichkeiten genügt der Erlass eines Verwaltungsakts. 2 Die Frist beginnt
mit dem Tag, an dem die Eintragung des Endes der Eingliederung in das
Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden
ist. 3 Die für die Verjährung geltenden §§ 204, 206, 210, 211 und 212 Abs. 2
und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. 4 Einer
Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bezeichneten Art bedarf es nicht, soweit die frühere Hauptgesellschaft
den Anspruch schriftlich anerkannt hat.

Vierter Teil. Ausschluss von Minderheitsaktionären

§ 327a Übertragung von Aktien gegen Barabfindung. (1) 1 Die
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien kann auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesell-
schaft in Höhe von 95 vom Hundert des Grundkapitals gehören (Haupt-
aktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheits-
aktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Bar-
abfindung beschließen. 2 § 285 Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung.
(2) Für die Feststellung, ob dem Hauptaktionär 95 vom Hundert der

Aktien gehören, gilt § 16 Abs. 2 und 4.

§ 327b Barabfindung. (1) 1 Der Hauptaktionär legt die Höhe der Bar-
abfindung fest; sie muss die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der
Beschlussfassung ihrer Hauptversammlung berücksichtigen. 2 Der Vorstand
hat dem Hauptaktionär alle dafür notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen und Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Barabfindung ist von der Bekanntmachung der Eintragung des

Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit jährlich 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen §§ 327a, 327b AktG 1
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Gesetzbuchs zu verzinsen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.
(3) Vor Einberufung der Hauptversammlung hat der Hauptaktionär dem

Vorstand die Erklärung eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu übermitteln, durch die das Kredit-
institut die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung des Haupt-
aktionärs übernimmt, den Minderheitsaktionären nach Eintragung des Über-
tragungsbeschlusses unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die überge-
gangenen Aktien zu zahlen.

§ 327c Vorbereitung der Hauptversammlung. (1) Die Bekannt-
machung der Übertragung als Gegenstand der Tagesordnung hat folgende
Angaben zu enthalten:
1. Firma und Sitz des Hauptaktionärs, bei natürlichen Personen Name und
Adresse;

2. die vom Hauptaktionär festgelegte Barabfindung.
(2) 1 Der Hauptaktionär hat der Hauptversammlung einen schriftlichen

Bericht zu erstatten, in dem die Voraussetzungen für die Übertragung darge-
legt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet
werden. 2 Die Angemessenheit der Barabfindung ist durch einen oder mehre-
re sachverständige Prüfer zu prüfen. 3 Diese werden auf Antrag des Haupt-
aktionärs vom Gericht ausgewählt und bestellt. 4 § 293a Abs. 2 und 3, § 293c
Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2 sowie die §§ 293d und 293e sind sinngemäß
anzuwenden.
(3) Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind in dem Geschäfts-

raum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen
1. der Entwurf des Übertragungsbeschlusses;
2. die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die letzten drei Geschäftsjahre;
3. der nach Absatz 2 Satz 1 erstattete Bericht des Hauptaktionärs;
4. der nach Absatz 2 Satz 2 bis 4 erstattete Prüfungsbericht.
(4) Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine

Abschrift der in Absatz 3 bezeichneten Unterlagen zu erteilen.
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 3 und 4 entfallen, wenn die in

Absatz 3 bezeichneten Unterlagen für denselben Zeitraum über die Internet-
seite der Gesellschaft zugänglich sind.

§ 327d Durchführung der Hauptversammlung. 1 In der Hauptver-
sammlung sind die in § 327c Abs. 3 bezeichneten Unterlagen zugänglich zu
machen. 2 Der Vorstand kann dem Hauptaktionär Gelegenheit geben, den
Entwurf des Übertragungsbeschlusses und die Bemessung der Höhe der Bar-
abfindung zu Beginn der Verhandlung mündlich zu erläutern.

§ 327e Eintragung des Übertragungsbeschlusses. (1) 1 Der Vorstand
hat den Übertragungsbeschluss zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden. 2 Der Anmeldung sind die Niederschrift des Übertragungs-
beschlusses und seine Anlagen in Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter
Abschrift beizufügen.
(2) § 319 Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß.

1 AktG §§ 327c–327e Aktiengesetz
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(3) 1Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregis-
ter gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär über.
2 Sind über diese Aktien Aktienurkunden ausgegeben, so verbriefen sie bis zu
ihrer Aushändigung an den Hauptaktionär nur den Anspruch auf Barabfin-
dung.

§ 327f Gerichtliche Nachprüfung der Abfindung. 1 Die Anfechtung
des Übertragungsbeschlusses kann nicht auf § 243 Abs. 2 oder darauf gestützt
werden, dass die durch den Hauptaktionär festgelegte Barabfindung nicht
angemessen ist. 2 Ist die Barabfindung nicht angemessen, so hat das in § 2 des
Spruchverfahrensgesetzes1) bestimmte Gericht auf Antrag die angemessene
Barabfindung zu bestimmen. 3 Das Gleiche gilt, wenn der Hauptaktionär eine
Barabfindung nicht oder nicht ordnungsgemäß angeboten hat und eine hie-
rauf gestützte Anfechtungsklage innerhalb der Anfechtungsfrist nicht er-
hoben, zurückgenommen oder rechtskräftig abgewiesen worden ist.

Fünfter Teil. Wechselseitig beteiligte Unternehmen

§ 328 Beschränkung der Rechte. (1) 1 Sind eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien und ein anderes Unternehmen wechselsei-
tig beteiligte Unternehmen, so können, sobald dem einen Unternehmen das
Bestehen der wechselseitigen Beteiligung bekannt geworden ist oder ihm das
andere Unternehmen eine Mitteilung nach § 20 Abs. 3 oder § 21 Abs. 1
gemacht hat, Rechte aus den Anteilen, die ihm an dem anderen Unterneh-
men gehören, nur für höchstens den vierten Teil aller Anteile des anderen
Unternehmens ausgeübt werden. 2 Dies gilt nicht für das Recht auf neue
Aktien bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. 3 § 16 Abs. 4 ist
anzuwenden.
(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn das Unternehmen

seinerseits dem anderen Unternehmen eine Mitteilung nach § 20 Abs. 3 oder
§ 21 Abs. 1 gemacht hatte, bevor es von dem anderen Unternehmen eine
solche Mitteilung erhalten hat und bevor ihm das Bestehen der wechselseiti-
gen Beteiligung bekannt geworden ist.
(3) In der Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft kann ein

Unternehmen, dem die wechselseitige Beteiligung gemäß Absatz 1 bekannt
ist, sein Stimmrecht zur Wahl von Mitgliedern in den Aufsichtsrat nicht
ausüben.
(4) Sind eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien

und ein anderes Unternehmen wechselseitig beteiligte Unternehmen, so
haben die Unternehmen einander unverzüglich die Höhe ihrer Beteiligung
und jede Änderung schriftlich mitzuteilen.

Sechster Teil.2) Rechnungslegung im Konzern

§§ 329–393 (aufgehoben)

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen §§ 327f–393 AktG 1

1)Nr. 5.
2)Beachte hierzu das G über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzer-

nen (Publizitätsgesetz – PublG) v. 15.8.1969 (BGBl. I S. 1189, ber. 1970 I S. 1113), zuletzt geänd.
durch G v. 11.4.2017 (BGBl. I S. 802).
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Viertes Buch. Sonder-, Straf- und Schlußvorschriften

Erster Teil. Sondervorschriften bei Beteiligung von
Gebietskörperschaften

§ 394 Berichte der Aufsichtsratsmitglieder. 1 Aufsichtsratsmitglieder,
die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt
oder entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der
Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. 2 Für
vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwe-
cke der Berichte nicht von Bedeutung ist. 3 Die Berichtspflicht nach Satz 1
kann auf Gesetz, auf Satzung oder auf dem Aufsichtsrat in Textform mit-
geteiltem Rechtsgeschäft beruhen.

§ 395 Verschwiegenheitspflicht. (1) Personen, die damit betraut sind, die
Beteiligungen einer Gebietskörperschaft zu verwalten oder für eine Gebiets-
körperschaft die Gesellschaft, die Betätigung der Gebietskörperschaft als Ak-
tionär oder die Tätigkeit der auf Veranlassung der Gebietskörperschaft ge-
wählten oder entsandten Aufsichtsratsmitglieder zu prüfen, haben über ver-
trauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen aus Berichten nach § 394 bekannt-
geworden sind, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt nicht für Mitteilungen
im dienstlichen Verkehr.
(2) Bei der Veröffentlichung von Prüfungsergebnissen dürfen vertrauliche

Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, nicht veröffentlicht werden.

Zweiter Teil. Gerichtliche Auflösung

§ 396 Voraussetzungen. (1) 1 Gefährdet eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien durch gesetzwidriges Verhalten ihrer Ver-
waltungsträger das Gemeinwohl und sorgen der Aufsichtsrat und die Haupt-
versammlung nicht für eine Abberufung der Verwaltungsträger, so kann die
Gesellschaft auf Antrag der zuständigen obersten Landesbehörde des Landes,
in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, durch Urteil aufgelöst werden. 2 Aus-
schließlich zuständig für die Klage ist das Landgericht, in dessen Bezirk die
Gesellschaft ihren Sitz hat.
(2) 1Nach der Auflösung findet die Abwicklung nach den §§ 264 bis 273

statt. 2 Den Antrag auf Abberufung oder Bestellung der Abwickler aus einem
wichtigen Grund kann auch die in Absatz 1 Satz 1 bestimmte Behörde
stellen.

§ 397 Anordnungen bei der Auflösung. Ist die Auflösungsklage er-
hoben, so kann das Gericht auf Antrag der in § 396 Abs. 1 Satz 1 bestimmten
Behörde durch einstweilige Verfügung die nötigen Anordnungen treffen.

1 AktG §§ 394–397 Aktiengesetz
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§ 398 Eintragung. 1 Die Entscheidungen des Gerichts sind dem Register-
gericht mitzuteilen. 2 Dieses trägt sie, soweit sie eintragungspflichtige Rechts-
verhältnisse betreffen, in das Handelsregister ein.

Dritter Teil. Straf- und Bußgeldvorschriften. Schlußvorschriften

§ 399 Falsche Angaben. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer
1. als Gründer oder als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats zum
Zweck der Eintragung der Gesellschaft oder eines Vertrags nach § 52
Absatz 1 Satz 1 über die Übernahme der Aktien, die Einzahlung auf Ak-
tien, die Verwendung eingezahlter Beträge, den Ausgabebetrag der Aktien,
über Sondervorteile, Gründungsaufwand, Sacheinlagen und Sachübernah-
men oder in der nach § 37a Absatz 2, auch in Verbindung mit § 52
Absatz 6 Satz 3, abzugebenden Versicherung,

2. als Gründer oder als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats im
Gründungsbericht, im Nachgründungsbericht oder im Prüfungsbericht,

3. in der öffentlichen Ankündigung nach § 47 Nr. 3,
4. als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats zum Zweck der Eintra-
gung einer Erhöhung des Grundkapitals (§§ 182 bis 206) über die Einbrin-
gung des bisherigen, die Zeichnung oder Einbringung des neuen Kapitals,
den Ausgabebetrag der Aktien, die Ausgabe der Bezugsaktien, über Sach-
einlagen, in der Bekanntmachung nach § 183a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit § 37a Abs. 2 oder in der nach § 184 Abs. 1 Satz 3 abzugebenden
Versicherung,

5. als Abwickler zum Zweck der Eintragung der Fortsetzung der Gesellschaft
in dem nach § 274 Abs. 3 zu führenden Nachweis oder

6. als Mitglied des Vorstands einer Aktiengesellschaft oder des Leitungsorgans
einer ausländischen juristischen Person in der nach § 37 Abs. 2 Satz 1 oder
§ 81 Abs. 3 Satz 1 abzugebenden Versicherung oder als Abwickler in der
nach § 266 Abs. 3 Satz 1 abzugebenden Versicherung

falsche Angaben macht oder erhebliche Umstände verschweigt.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichts-

rats zum Zweck der Eintragung einer Erhöhung des Grundkapitals die in
§ 210 Abs. 1 Satz 2 vorgeschriebene Erklärung der Wahrheit zuwider abgibt.

§ 400 Unrichtige Darstellung. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des Vorstands oder des
Aufsichtsrats oder als Abwickler
1. die Verhältnisse der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu ver-
bundenen Unternehmen in Darstellungen oder Übersichten über den Ver-
mögensstand, in Vorträgen oder Auskünften in der Hauptversammlung
unrichtig wiedergibt oder verschleiert, wenn die Tat nicht in § 331 Nr. 1
oder 1a des Handelsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist, oder

2. in Aufklärungen oder Nachweisen, die nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes einem Prüfer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unterneh-
mens zu geben sind, falsche Angaben macht oder die Verhältnisse der

Viertes Buch. Sonder-, Straf- und Schlußvorschr. §§ 398–400 AktG 1
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Gesellschaft unrichtig wiedergibt oder verschleiert, wenn die Tat nicht in
§ 331 Nr. 4 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Gründer oder Aktionär in Aufklärungen

oder Nachweisen, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes einem Grün-
dungsprüfer oder sonstigen Prüfer zu geben sind, falsche Angaben macht oder
erhebliche Umstände verschweigt.

§ 401 Pflichtverletzung bei Verlust, Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer es als Mitglied des Vorstands entgegen § 92 Abs. 1 unter-
läßt, bei einem Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals die Hauptver-
sammlung einzuberufen und ihr dies anzuzeigen.
(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem

Jahr oder Geldstrafe.

§ 402 Falsche Ausstellung von Berechtigungsnachweisen. (1) Wer
Bescheinigungen, die zum Nachweis des Stimmrechts in einer Hauptver-
sammlung oder in einer gesonderten Versammlung dienen sollen, falsch aus-
stellt oder verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften über Urkun-
denstraftaten mit schwererer Strafe bedroht ist.
(2) Ebenso wird bestraft, wer von einer falschen oder verfälschten Beschei-

nigung der in Absatz 1 bezeichneten Art zur Ausübung des Stimmrechts
Gebrauch macht.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 403 Verletzung der Berichtspflicht. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Prüfer oder als Gehilfe eines
Prüfers über das Ergebnis der Prüfung falsch berichtet oder erhebliche Um-
stände im Bericht verschweigt.
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen

anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

§ 404 Verletzung der Geheimhaltungspflicht. (1) Mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr, bei börsennotierten Gesellschaften bis zu zwei Jahren, oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer ein Geheimnis der Gesellschaft, namentlich ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als
1. Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder Abwickler,
2. Prüfer oder Gehilfe eines Prüfers
bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart; im Falle der Nummer 2 jedoch nur,
wenn die Tat nicht in § 333 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist.
(2) 1 Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen

anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, bei börsennotierten Gesellschaften bis zu
drei Jahren, oder Geldstrafe. 2 Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in
Absatz 1 bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheim-

1 AktG §§ 401–404 Aktiengesetz


